
 
 
 
 
 
 
 

Neufassung der Fortbildungsordnung der 
Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg (FBO) 

 
Vom 16. Oktober 2010 

 
 

Aufgrund von §§ 9, 10 Nr. 18 des Heilberufe-Kammergesetzes (HBKG) Baden-Württemberg in der Fassung vom 
16. März 1995 (GBl. S. 314), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landespflegegeset-
zes und anderer berufsrechtlicher Vorschriften vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 427, 431), hat die Vertreterversamm-
lung der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg am 16. Oktober 2010 folgende Satzung zur Ände-
rung der Fortbildungsordnung vom 01. Juli 2006 (Psychotherapeutenjournal 3/2006, S.286 Einhefter S. 3), geän-
dert durch Satzung vom 08. März 2008 (Psychotherapeutenjournal 2/2008, S. 153, Einhefter S. 3), beschlossen: 

 
 
 

Fortbildungsordnung der 
Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg (FBO) 

 
 
 

§ 1 
Ziele der Fortbildung 

(1) Durch ihre kontinuierliche 
Fortbildung bringen die Berufsan-
gehörigen ihre in der Berufsord-
nung der Psychotherapeuten des 
Landes Baden-Württemberg kon-
kretisierte berufsethische Über-
zeugung zum Ausdruck, dass die 
Sicherung und Weiterentwicklung 
der Qualität ihrer beruflichen Pra-
xis im Interesse des Patienten-
wohls einer fortlaufenden Über-
prüfung und Aktualisierung der 
dazu erforderlichen Wissens-
grundlagen, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten bedarf.  

(2) Fortbildungsmaßnahmen 
dienen dem Ziel, die für die psy-
chotherapeutische Berufsausübung 
erforderlichen Fachkenntnisse, 
berufliche Kompetenzen und Fer-
tigkeiten entsprechend dem Stand 
der relevanten wissenschaftlichen 
Disziplinen fortlaufend zu aktuali-

sieren. 

(3) Fortbildungsmaßnahmen sollen 
dazu beitragen, die Fähigkeit zu 
einer selbständigen Beurteilung 
unterschiedlicher wissenschaftlicher 
Grundlagen und Perspektiven 
verschiedener theoretischer 
Positionen und klinischer 
Vorgehensweisen in der Psycho-
therapie zu fördern. 

 
§ 2 

Fortbildungsarten und Anforde-
rungen an Fortbildungsinhalte 

(1) Psychotherapierelevante Fort-
bildungsarten können sein (einzeln 
oder in Kombination): 

a. Theoretische Wissensaneignung 
b. Reflexion des psychotherapeuti-

schen Erlebens und Handelns 
c. Erwerb bzw. Weiterentwicklung 

von Handlungskompetenzen und 
Fertigkeiten 

(2) Bei der Teilnahme an Fortbil-
dungsmaßnahmen ist insgesamt auf 
eine ausgewogene Kombination 
der verschiedenen 
Fortbildungsarten zu achten. 

(3) Fortbildungsinhalte müssen frei 
von wirtschaftlichen Interessen sein.  

(4) Die anerkennungsfähigen 
Fortbildungsinhalte sind in Anlage 1 
niedergelegt. 

§ 3 
Bewertung von Fortbildungs-

maßnahmen 
Die Fortbildungsmaßnahmen gem. § 
2 werden mit Punkten bewertet. Ein 
Fortbildungspunkt entspricht einer 
45-minütigen Fortbildungseinheit 
(FE). Die Kategorien der 
Fortbildungsmaßnahmen und die 
Bewertungsskala im Einzelnen 
ergeben sich aus der Anlage 2. 
 

§ 4 
Fortbildungszertifikat 



 

(1) Psychologische Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten erhalten 
auf Antrag von der Landespsy-
chotherapeutenkammer ein Fort-
bildungszertifikat. Die Ausstellung 
des Fortbildungszertifikats setzt 
voraus, dass der Psychotherapeut 
innerhalb eines der Antragstellung 
vorausgehenden Zeitraums von 
fünf Jahren psychotherapierele-
vante Fortbildungsmaßnahmen (§§ 
2, 3) wahrgenommen hat, die von 
der Landespsychotherapeuten-
kammer Baden-Württemberg 
anerkannt werden. Übt ein 
Psychotherapeut seinen Beruf in 
dem in Satz 2 genannten 
Fünfjahreszeitraum länger als drei 
Monate nicht aus, verlängert die 
Kammer auf Antrag den Zeitraum 
um die Fehlzeiten. Der Nachweis 
über die Fehlzeiten hat durch 
entsprechende Belege zu erfolgen; 
§ 95d SGB V bleibt unberührt.  

(2) Die nachgewiesenen Fortbil-
dungsmaßnahmen müssen in ihrer 
Zusammenfassung die nach den 
Regeln des § 3 ermittelte Mindest-
bewertung von 250 Punkten er-
reicht haben.  

(3) Fortbildungspunkte werden 
angerechnet für psychotherapiere-
levante Fortbildungsveranstaltun-
gen, die vor ihrem Beginn von der 
Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg, einer ande-
ren Psychotherapeutenkammer 
oder einer Ärztekammer akkredi-
tiert, anerkannt oder zertifiziert 
wurden. Die Teilnehmer bekom-
men für wahrgenommene Fortbil-
dungsveranstaltungen ohne weitere 
Prüfung die jeweils festgelegten 
Fortbildungs-punkte gutgeschrie-
ben.  

(4) Die 
Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg kann in be-
sonderen Einzelfällen auch Fort-
bildungspunkte für Fortbildungs-
maßnahmen anrechnen, die nicht 
nach § 4 Absatz 3 Satz 1 vorher 

akkreditiert, anerkannt oder zerti-
fiziert wurden. Die Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen im 
Ausland kann ebenfalls anerkannt 
werden, sofern die Veranstaltung 
den Anerkennungskriterien dieser 
Fortbildungsordnung entspricht. 

(5) Das Fortbildungszertifikat wird 
von dem zuständigen Fachreferat 
der Landespsychotherapeu-
tenkammer ausgestellt. Gegen die 
Nichtanerkennung eines Fortbil-
dungsnachweises kann Widerspruch 
beim Ausschuss für Aus- Fort- und 
Weiterbildung eingelegt werden. 
Wird dem Widerspruch von Seiten 
des Ausschusses nicht abgeholfen, 
so entscheidet der Vorstand der 
Landespsychotherapeutenkammer.  

(6) Die Erteilung des Fortbil-
dungszertifikats ist gebührenfrei; 
dies gilt nicht für Anrechnungen 
zuvor nicht akkreditierter Veran-
staltungen nach Abs. 4 Satz 1. 

§ 5 
Fortbildungskonto und Einzel-

bescheinigungen 

(1) Kammermitglieder sind berech-
tigt, durch die Landespsychothera-
peutenkammer unter Beachtung der 
Vorgaben des Landesdatenschutz-
gesetzes ein elektronisches Fortbil-
dungskonto führen zu lassen, auf 
dem die Teilnahme an Fortbildungs-
veranstaltungen und die dabei er-
reichte Punktzahl festgehalten wird. 

(2) Auf Antrag eines Kammermit-
glieds erteilt die Lan-
despsychotherapeutenkammer 
Auskunft über die gespeicherten 
Fortbildungsnachweise sowie über 
die erreichte Punktzahl und kann 
darüber auch Bescheinigungen 
ausstellen. 

§ 6 
Akkreditierung von Fortbil-

dungsveranstaltungen 

(1) Die Landespsychotherapeuten-
kammer akkreditiert auf Antrag psy-
chotherapierelevante Fortbildungs-
veranstaltungen, die in Baden-Würt-

temberg stattfinden. Davon ausge-
nommen sind psychotherapierele-
vante Fortbildungsveranstaltungen, 
die bereits von der Landesärzte-
kammer Baden-Württemberg an-
erkannt worden sind. Mit der Akk-
reditierung erfolgt gleichzeitig eine 
Bewertung der Fortbildungs-
veranstaltung mit Fortbildungs-
punkten. 

(2) Voraussetzung für die Akkre-
ditierung einer Fortbildungsveran-
staltung ist die Erfüllung der Vor-
gaben dieser Fortbildungsordnung. 
Dazu sind insbesondere folgende 
Nachweise erforderlich: 

a. Schriftliche Darlegung des 
Fortbildungsinhalts, 

b. Art, Dauer, Ort und Zeitpunkt der 
Fortbildungsveranstaltung, 

c. Namen und einschlägige Quali-
fikation des oder der Dozenten 
oder des Supervisors oder eines 
sonstigen Leiters der Fortbil-
dungsveranstaltung gemäß 
Anlage 3, 

d. Zuordnung der Fortbildungsver-
anstaltung zu dem Katalog der 
anerkennungsfähigen 
Fortbildungsinhalte gemäß 
Anlage 1 und dem Katalog der 
anerkennungsfähigen 
Fortbildungsmaßnahmen entspre-
chend der Anlage 2 dieser Fortbil-
dungsordnung. 

(3) Fortbildungen in Psychothera-
pieverfahren-, -techniken und –
methoden, welche die in Anlage 1 
genannten Kriterien nur teilweise 
erfüllen, können nach Ermessen der 
Kammer in begrenztem Umfang 
akkreditiert werden. Näheres wird in 
einer Durchführungsbestimmung 
geregelt. 

(4) Im Falle von fortlaufenden 
Gruppenveranstaltungen mit glei-
chem Teilnehmerkreis (Qualitäts-
zirkel, Intervisions-, IFA-, Balint-, 
KTS-, Supervisions- oder Selbster-
fahrungsgruppen) sind bei der 
Antragstellung die Teilnehmer an 
diesen Fortbildungsmaßnahmen der 
Landespsychotherapeutenkammer 



 

mitzuteilen. Für Einzelsu-
pervisionen und Einzelselbsterfah-
rungen gilt Satz 1 entsprechend. 
Die Übermittlung dieser Angaben 
an die Kammer bedarf der Zu-
stimmung der Teilnehmer. Die 
Landespsychotherapeutenkammer 
anerkennt auf Antrag Supervisio-
nen, Selbsterfahrungsleiter und 
Leiter  von Qualitätszirkeln sowie 
IFA- und Balintgruppenleiter, die 
im Land die vorgenannten Fortbil-
dungsveranstaltungen abhalten. 

(5) Psychotherapierelevante Fort-
bildungsveranstaltungen, die im 
Ausland durchgeführt werden, 
können auf Antrag des Veranstal-
ters akkreditiert werden, wenn sich 
die Veranstaltung auch an Kam-
mermitglieder aus Baden-Würt-
temberg oder aus anderen Bun-
desländern richtet oder der Veran-
stalter seinen Geschäftssitz in Ba-
den-Württemberg hat. 

(6) Der Fortbildungsveranstalter 
ist berechtigt, auf die Akkreditie-
rung einer Fortbildungsveranstal-
tung durch die Kammer öffentlich 
hinzuweisen und mit Fortbil-
dungspunkten bewertete Beschei-
nigungen auszustellen.  

(7) Zum weiteren Verfahren der 
Akkreditierung erlässt der Vor-
stand Durchführungsbestimmun-
gen im Hinblick auf folgende Ein-
zelheiten: 

a. Antragsfristen und Formalitäten 
der Antragstellung 

b. Methoden der Lernerfolgskon-
trolle 

c. Teilnehmerlisten 
d. Teilnehmerbescheinigungen 
e. Besondere Regelungen für die 

Anerkennung einzelner Fortbil-
dungsarten und –inhalte 

f. Kennzeichnung sozialrechtlich 
anerkennungsfähiger Fortbil-
dungsinhalte gemäß § 95d SGB 
V. 

(8) Mit der Akkreditierung einer 
Fortbildungsveranstaltung ver-
pflichtet sich der Veranstalter, in 

geeigneter Weise eine Anwesen-
heitskontrolle durchzuführen, die 
Überprüfung der Anwesenheit durch 
eine mit seiner oder des beauf-
tragten Dozenten bzw. sonstigen 
Leiters versehenen Original-
unterschrift zu dokumentieren sowie 
eine Evaluation der Fortbil-
dungsveranstaltung durchzuführen. 
Der Veranstalter kann durch die 
Landespsychotherapeutenkammer 
beauftragt werden, für die teil-
nehmenden Psychotherapeuten mit 
deren Einwilligung den Nachweis 
der Teilnahme an der anerkannten 
Fortbildungsveranstaltung unmit-
telbar der Landespsychotherapeu-
tenkammer zuzuleiten. 

(9) Die Landespsychotherapeuten-
kammer behält sich eine 
Überprüfung von 
Fortbildungsmaßnahmen vor. 
Werden erhebliche Abweichungen 
von den Anforderungen der Fort-
bildungsordnung festgestellt, kön-
nen Fortbildungsveranstaltungen 
von der Anerkennung ausge-
schlossen und die Akkreditierung 
widerrufen werden. Der für die 
Fortbildungsveranstaltung Ver-
antwortliche ist vorher zu hören. 

(10) Wird eine Fortbildungsveran-
staltung nicht akkreditiert, kann 
dagegen Widerspruch beim Aus-
schuss Aus- Fort- und Weiterbil-
dung eingelegt werden. Wird dem 
Widerspruch nicht abgeholfen, 
entscheidet der Vorstand der Lan-
despsychotherapeutenkammer über 
den Widerspruch.  

(11) Die akkreditierten 
Fortbildungsveranstaltungen werden 
in einem Fortbildungskalender der 
Landespsychotherapeutenkammer 
im Internet zeitnah veröffentlicht.  

§ 7 
Gebühren 

Die Gebühren für die Akkreditie-
rung einer Fortbildungsveranstal-
tung und die Anerkennung eines 
Supervisors, Selbsterfahrungs-, 
Balintgruppen-, IFA-Gruppen- oder 

Qualitätszirkelleiters werden in der 
Gebührenordnung geregelt. Für 
Fortbildungsveranstaltungen, für die 
kein Entgelt von den Teilnehmern 
erhoben wird, werden keine 
Gebühren erhoben. 

§ 8 
Übergangsbestimmungen 

(1) Vor dem 1. Januar 2004 erwor-
bene Fortbildungspunkte, Fortbil-
dungszertifikate von Ärztekammern 
und das Fortbildungszertifikat der 
Landesärztekammer Baden-Würt-
temberg auf der Grundlage des Mo-
dellprojekts „Freiwillige Fort-
bildungszertifizierung“ werden 
angerechnet, wenn die Fortbil-
dungsmaßnahmen den Anforde-
rungen des § 95d SGB V entspre-
chen.  

(2) Fortbildungsmaßnahmen, die ab 
dem 1. Januar 2004 und vor dem 1. 
Januar 2007 durchgeführt wurden, 
werden für das Fortbildungszertifikat 
angerechnet, sofern die Fortbil-
dungsveranstaltungen die 
inhaltlichen Anerkennungskriterien 
nach § 2 Abs. 4 und Anlage 1 in 
Verbindung mit der Anlage 3 
erfüllen, auch wenn sie nicht vor 
ihrem Beginn akkreditiert, zertifiziert 
oder anerkannt wurden. 

§ 9 
In-Kraft-Treten 

(gegenstandslos) 

 
 
 
 
 
 
Anlage 1  
(zu § 2 Abs. 4) 

Anerkennungsfähige Fortbil-
dungsinhalte 

Um anerkannt werden zu können, 
müssen sich Fortbildungsveran-
staltungen auf mindestens einen der 
folgenden Gegenstandsbereiche 
beziehen:  
• Psychotherapieverfahren,  



 

• Epidemiologie, Ätiologie, Prä-
vention, Diagnostik und Be-
handlung bzw. Rehabilitation 
von Störungen, bei denen Un-
tersuchungs- und Behand-
lungsmethoden der psychologi-
schen Heilkunde indiziert sind, 

• psychotherapierelevante Nach-
barwissenschaften, 

• Public Health, Gesundheitsöko-
nomie und Versorgungsfor-
schung  

oder 
• berufsrelevante Fortbildungsin-

halte: z. B. berufsrechtliche, 
sozialrechtliche Fragestellun-
gen, Theorien und Methoden 
der Qualitätssicherung und des 
Qualitäts- bzw. Praxismanage-
ments, Personalführung und 
EDV. 

Folgende Kriterien werden der 
Prüfung von Fortbildungs-ange-
boten in den Psychotherapie-ver-
fahren zugrunde gelegt, wobei die 
Punkte 1. oder 2. erfüllt sein müs-
sen und zusätzlich zwei Kriterien 
der Punkte 3. bis 6.  
1. Wissenschaftliche Anerkennung 

im Sinne des PsychThG  
2. Wissenschaftliche Begründet-

heit 
2.1 bei Berücksichtigung des wis-

senschaftlichen Sach- und 
Fachverstandes, der Fachlite-
ratur und der Lehre und For-
schung 

oder 
2.2 unter Einbeziehung der interna-

tionalen Standards und wissen-
schaftlichen Ergebnisse 

oder 
2.3 nach Relevanz und Verbreitung 

in der bisherigen ambulanten 
und stationären Praxis unter 
Einbeziehung der Behand-
lungserfahrungen der jeweili-
gen Praktiker, 

oder 
2.4 wegen bisher bestehender 

Anerkennung als Zweitverfah-
ren bei Landesärztekammern 
für die Anerkennung zum 

Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie oder zum Fach-
arzt für Psychosomatik und 
Psychotherapeutische Medizin 

3. Praxisrelevanz 
4. Klinische Erprobtheit 
5. Krankheitslehre bzw. Konflikt- 

und Störungsmodellen, auf 
welchen das Verfahren basiert 

6. Nachweis von Fortbildungspra-
xis (Lehrbarkeit, curriculare 
Konzepte, Evaluation).  
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